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Auskunft über Personalstand

Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

den Verkauf von Gegenständen des Privatvermögens besteuert der

Fiskus im Rahmen des privaten Veräußerungsgeschäftes des § 23

EStG. Ein Hauptanwendungsfall ist dabei die Veräußerung einer

Immobilie innerhalb von zehn Jahren, die nicht wegen einer

Selbstnutzung unter eine Besteuerungsausnahme fällt.

Daneben werden jedoch auch noch andere Wirtschaftsgüter erfasst,

wenn der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht

mehr als ein Jahr beträgt.

Der BFH hat mit Urteil vom 14.2.2023 (Az: IX R 3/22) klargestellt,

dass dazu auch virtuelle Währungen, also die sogenannten

Kryptowährungen, gehören. Im Grunde genommen verdeutlicht das

Gericht damit, dass alles, was entgeltlich einem Dritten überlassen

werden kann und so irgendwie wirtschaftlich verwertet wird, auch

beim privaten Veräußerungsgeschäft Berücksichtigung findet.

Bei Kryptowährungen ist daher eine Anschaffung im Sinne des § 23

EStG gegeben, wenn sie im Tausch gegen Euro, gegen eine

Fremdwährung oder gegen andere virtuelle Währungen erworben

werden. Sie werden veräußert, wenn sie in Euro oder gegen eine

Fremdwährung zurückgetauscht oder in eine andere Kryptowährung

umgetauscht werden.

Ganz nebenbei stellt der BFH zudem fest, dass die Erfassung und

Besteuerung von Veräußerungsgeschäften bei Kryptowährungen

keinem normativen Vollzugsdefizit unterliegen. Von einer

Besteuerung kann daher nur abgesehen werden, wenn die hier

geltende Jahresfrist des § 23 EStG abgelaufen ist.

Auch wenn der Staat auch hier zugreift, wünschen wir Ihnen eine

informative Lektüre.

D. Schlegel - Th. Weser

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsges concredis

Schlegel, Middrup & Weser

Hauptstraße 21 , 01097 Dresden

www.concredis.de | kanzlei@concredis.de
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Neues aus

der Kanzlei

Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

waren Sie schon im Urlaub in diesem Jahr? Falls ja, dann hoffen wir,

dass Sie einen abenteuerlichen, entspannenden, anregenden und

erholsamen Urlaub bei perfektem Wetter hatten und gut erholt sind.

Die Bundesregierung tagte Ende August traditionell auf Schloss

Meseberg in Brandenburg in traditionell historischem Flair und hat im

Rahmen des sog. Wachstumschancengesetzes einige relevante

Beschlüsse gefasst. 50 Steuererleichterungen enthält dieses

Vorhaben. Unternehmen sollen dadurch bis zum Jahr 2028 bis zu 32

Milliarden Euro sparen. Kern ist eine Prämie für Investitionen in den

Klimaschutz: Unabhängig vom Gewinn soll eine steuerliche

Investitionszulage von 15 Prozent der Investitionssumme gezahlt

werden. Vor allem der Mittelstand soll von einer Ausweitung der

Verlustverrechnung profitieren. Neue Abschreibungsmöglichkeiten

sollen die Liquidität von Unternehmen verbessern und für

Investitionen sorgen. Das Paket soll der lahmenden deutschen

Wirtschaft neues Leben einhauchen. Wirtschaftsverbände und auch

die Grünen hatten zuletzt beklagt, die Maßnahmen seien nicht

umfangreich genug, um die Unternehmen in der Wirtschaftsflaute

tatsächlich zu schützen. Der Bundestag dürfte in den nächsten

Monaten über den Entwurf beraten. Auch die Länder müssen

zustimmen, weil sie zusammen mit den Kommunen einen Großteil

der erwarteten Steuermindereinnahmen verkraften müssen. Wir

informieren Sie zeitnah.

Das BMF hat sich in einem aktuellen Schreiben vom 15. August 2023

zum Arbeitszimmer und zur Homeoffice-Pauschale geäußert. Das

umfangreiche Schreiben regelt viele verschiedene Fallkonstellationen

von der gemeinsamen Nutzung durch Ehegatten bis hin zur Nutzung

für Ausbildungszwecke. Ein Abzug der Tagespauschale ist für solche

Zeiträume nicht zulässig, für die Aufwendungen oder die

Jahrespauschale für ein häusliches Arbeitszimmer abgezogen werden.

Die Bundesregierung hat sich des Weiteren mit Schreiben vom 14.

August 2023 zum Abzug der Fahrtkosten geäußert, die mit einem

privaten Fahrrad des Arbeitnehmers durchgeführt werden. Danach

können die dem Arbeitnehmer entstandenen Fahrtkosten über den

anhand der tatsächlichen Aufwendungen ermittelten persönlichen

Kilometersatz uneingeschränkt als Werbungskosten geltend

gemacht werden und gleichzeitig auch in dieser Höhe durch den

Arbeitgeber erstattet werden. Ein pauschaler Kilometersatz ist

hierfür jedoch nicht vorgesehen.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Start in den Monat

September!

Dirk Schlegel, Thomas Weser und das Team der concredis
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Alle

Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

11.09.

■
Umsatzsteuer

■
Lohnsteuer

■
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

■
Einkommensteuer

■
Kirchensteuer

■
Körperschaftsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 14.09. für den Eingang

der Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der

Gemeinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um

Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei

Tage vor dem Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge September 2023

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld

spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für

September ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.09.2023.

Arbeitszimmer und Homeoffice: BMF-Schreiben zum

Abzug der Kosten

Das Schreiben ergeht zur Neuregelung des § 4 Absatz 5 Satz 1

Nummer 6b und 6c EStG in der Fassung des Jahressteuergesetzes

2022. Die Neuregelung ist für nach dem 31.12.2022 in der häuslichen

Wohnung ausgeübte Tätigkeiten anzuwenden (§ 52 Abs. 6 Satz 12

EStG). Das BMF-Schreiben vom 6. Oktober 2017 (BStBl I S. 1320) ist

für die zuvor geltende Rechtslage weiterhin anzuwenden.

Die ertragsteuerliche Berücksichtigung der betrieblichen und

beruflichen Betätigung in der häuslichen Wohnung nach § 4 Absatz 5

Satz 1 Nr. 6b und 6c, § 9 Abs. 5 Satz 1 und § 10 Abs. 1 Nr. 7 Satz 4

EStG wurde durch das JStG 2022 vom 16.12.2022 (BGBl. I S. 2294,

BStBl I 2023 S. 7) neu geregelt.

Die Neuregelung setzt auf dem bisherigen Begriffsverständnis auf.

Die Begriffe des häuslichen Arbeitszimmers und des Mittelpunktes

der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung im Sinne des

§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG in der Fassung des JStG 2022

entsprechen den bisher geltenden Begriffen gemäß der zuvor

geltenden Rechtslage. Die Begriffe werden insoweit unverändert

auch in diesem Schreiben verwendet.

Das komplette Schreiben finden Sie hier auf der Internetseite des

BMF.

BMF, Schreiben (koordinierter Ländererlass) IV C 6 - S-2145 / 19 /

10006 :027 vom 15.08.2023

Finanzbehörden: Auskunft über Personalstand

Die Bundesregierung gibt in einer Antwort (BT-Drs. 20/7292) auf

eine Kleine Anfrage (BT-Drs. 20/7109) der Fraktion Die Linke

Auskunft über den Personalbestand in Finanzbehörden. Allerdings

weist die Regierung darauf hin, dass nach Artikel 108 Absatz 2 des

Grundgesetzes die Durchführung des Besteuerungsverfahrens in der

Zuständigkeit der Länder liege.

Den Daten in der Antwort zufolge waren zum Stichtag 31.12.2022 in

deutschen Finanzämtern 97.603,24 Vollzeitäquivalente beschäftigt,

etwas mehr als ein Jahr zuvor (97.188,75). Das Bundeszentralamt für

Steuern (BZSt) hat seinen Personalbestand in diesen Zeitraum von

1.906,1 auf 1.957,4 erhöht.

Die Zahl der nicht besetzten Planstellen hat sich im Jahr 2022 den

Angaben zufolge in den Finanzämtern von 7.363,37 auf 6.956,11

verringert, beim BZSt von 349,9 auf 302,6. Leicht verringert hat sich

die Zahl der Betriebsprüfer. Die festgestellten Mehrsteuern aus

Betriebsprüfungen sanken von insgesamt 13,1 im Jahr 2021 auf 10,8

Milliarden Euro 2022.

Deutscher Bundestag, PM vom 26.06.2023

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2023-08-17-ertragsteuerliche-beurteilung-der-betrieblichen-und-beruflichen-betaetigung-in-der-haeuslichen-wohnung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2023-08-17-ertragsteuerliche-beurteilung-der-betrieblichen-und-beruflichen-betaetigung-in-der-haeuslichen-wohnung.html
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"Sinnlose" Erklärung kann in Einspruch umgedeutet

werden

Wird gegenüber dem Finanzamt eine Stellungnahme zu einer

streitigen Frage abgegeben, die nicht als Einspruch ausgelegt werden

kann, kommt gleichwohl nach dem Rechtsgedanken des § 140

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) eine Umdeutung in einen Einspruch in

Betracht. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster entschieden.

Im Hinblick auf eine beabsichtigte Haftungsinanspruchnahme für

Steuerschulden einer KG richtete das Finanzamt schriftliche Anfragen

an die beiden Kläger. Nachdem bis auf einen Fristverlängerungsantrag

des Prozessvertreters der beiden Kläger keine weitere Rückmeldung

erfolgt war, erließ das Finanzamt jeweils Haftungsbescheide, die es

beiden Klägern an ihre Privatanschrift zustellte. Innerhalb der

Einspruchsfrist nahm der Prozessbevollmächtigte für beide Kläger

inhaltlich zu den zuvor gestellten Anfragen Stellung. Die

Haftungsbescheide waren ihm zum Zeitpunkt der Abfassung dieser

Schreiben nicht bekannt. Nach Kenntnisnahme der Bescheide trug der

Prozessvertreter vor, seine Schreiben seien als Einsprüche zu werten.

Da die Einspruchsfrist zu diesem Zeitpunkt bereits abgelaufen war,

verwarf das Finanzamt die Einsprüche wegen Fristablaufs als

unzulässig.

Die Klage, mit der die Kläger lediglich die isolierte Aufhebung der

Einspruchsentscheidungen beantragten, hatte Erfolg. Das FG Münster

hat ausgeführt, dass das Finanzamt die Einsprüche zu Unrecht als

unzulässig verworfen habe. Die Haftungsbescheide seien zunächst

wirksam an die Privatadressen der Kläger zugestellt worden, da der

Prozessvertreter zuvor keine Vollmachten vorgelegt habe. Die

innerhalb der Einspruchsfrist eingegangenen Schreiben könnten zwar

nicht als Einsprüche ausgelegt, aber in solche umgedeutet werden.

Eine Auslegung scheitere daran, dass der wirkliche Wille nicht auf

Anfechtung der Haftungsbescheide gerichtet gewesen sein könne,

weil dem Prozessvertreter die Bescheide nicht bekannt gewesen seien.

Nach dem Rechtsgedanken des § 140 BGB komme jedoch eine

Umdeutung in Betracht. Diese zivilrechtliche Vorschrift regelt, dass

ein nichtiges Rechtsgeschäft, das den Erfordernissen eines anderen

Rechtsgeschäfts entspricht, in ein wirksames Rechtsgeschäft

umgedeutet werden kann, wenn ein entsprechender Wille

anzunehmen ist. Grundsätzlich sei die Umdeutung auch im

Steuerrecht anerkannt.

Nach Auffassung des Gerichts seien wegen des Gebots effektiven

Rechtsschutzes auch "sinnlose" Verfahrenserklärungen

umdeutungsfähig. Im Streitfall sei erkennbares Ziel der beiden

Stellungnahmen des Prozessvertreters, auf dessen Kenntnishorizont

abzustellen sei, die Verhinderung der Haftungsinanspruchnahme der

Kläger gewesen. Dieses Ziel habe er aber nach Erlass der

Haftungsbescheide nur durch Einlegung von Einsprüchen erreichen

können. Es sei kein vernünftiger Grund ersichtlich, weshalb er nicht

gegen die Bescheide Einsprüche eingelegt hätte, wenn ihm deren

Existenz bekannt gewesen wäre.

Einer Umdeutung steht nach Ansicht des FG auch nicht entgegen,

dass die Stellungnahmen von einem Rechtsanwalt verfasst wurden,

deren Verfahrenserklärungen grundsätzlich beim Wort zu nehmen

seien. Hiervon sei eine Ausnahme zu machen, wenn dem

Rechtskundigen die tatsächliche Verfahrenssituation nicht bekannt

gewesen sei. Da die Umdeutung ein verschuldensunabhängiges

Rechtsinstitut darstelle, sei schließlich unerheblich, dass die Kläger

ihren Prozessvertreter schuldhaft nicht rechtzeitig über die

Zustellung der Haftungsbescheide informiert hätten.

Das FG hat die Revision zugelassen. Diese ist beim Bundesfinanzhof

unter dem Aktenzeichen VII R 7/23 anhängig.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 12.01.2023, 8 K 1080/21, nicht

rechtskräftig

Verfahren vor den Finanzgerichten:

"Videokonferenz" und gesetzlicher Richter

Bei einer "Videokonferenz" muss für die Beteiligten während der

zeitgleichen Bild- und Tonübertragung nach § 91a Absatz 1 der

Finanzgerichtsordnung – ähnlich wie bei einer körperlichen

Anwesenheit im Verhandlungssaal – feststellbar sein, ob die

beteiligten Richter in der Lage sind, der Verhandlung in ihren

wesentlichen Abschnitten zu folgen.

Dies erfordert laut Bundesfinanzhof, dass alle zur Entscheidung

berufenen Richter während der "Videokonferenz" für die lediglich

"zugeschalteten" Beteiligten sichtbar sind.

Daran fehle es jedenfalls dann, wenn für den überwiegenden

Zeitraum der mündlichen Verhandlung nur der Vorsitzende Richter

des Senats im Bild zu sehen ist.

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 30.06.2023, V B 13/22
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Familie und

Kinder

Kindergeldberechtigung: Nachweis seelischer

Behinderung durch Gutachten eines

Diplom-Psychologen

Der Nachweis einer seelischen Behinderung und der

behinderungsbedingten Unfähigkeit zum Selbstunterhalt im Sinne des

§ 32 Absatz1 und Absatz 4 Satz 1 Nr. 3 Einkommensteuergesetz kann

auch durch Einholung eines Sachverständigengutachtens eines

Diplom-Psychologen und Psychologischen Psychotherapeuten

erfolgen. Dies hat das Finanzgericht (FG) Hamburg entschieden.

Im zugrunde liegenden Fall war streitig, ob die Tochter der Klägerin

als behindertes Kind, das wegen seiner Behinderung außerstande ist,

sich selbst zu unterhalten, kindergeldrechtlich zu berücksichtigen ist.

Die Behinderung müsse nicht durch einen Arzt festgestellt werden, so

das FG Hamburg. Denn nach § 82 Finanzgerichtsordnung in

Verbindung mit § 404 der Zivilprozessordnung stehe die Auswahl des

Sachverständigen im pflichtgemäßen Ermessen des Gerichtes.

Das Urteil des FG ist nicht rechtskräftig. Es wurde Revision zum

Bundesfinanzhof (BFH) eingelegt (II R 9/23).

Finanzgericht Hamburg, Urteil vom 23.03.2023, 5 K 191/19

Fortdauernde Unterbringung in Kinderheim wegen

Sorgerechtsstreit regelmäßig pflichtwidrig

Die Fremdunterbringung eines Kindes wegen seiner Belastung durch

den zwischen seinen getrenntlebenden Eltern schwelenden

Sorgerechtsstreits ist regelmäßig unverhältnismäßig. Wegen

Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts sprach das

Oberlandesgericht Frankfurt am Main (OLG) dem Kläger eine

Entschädigung in Höhe von 3.000 Euro zu.

Der Kläger nimmt die beklagte Stadt Frankfurt am Main auf

Schadensersatz wegen seiner Unterbringung in einem Kinderheim in

Anspruch. Die getrenntlebenden Eltern des Klägers stritten über das

Sorgerecht. Der damals sechsjährige Kläger lebte bei seiner Mutter

und hatte regelmäßig Umgang mit seinem Vater. Der Vater

informierte das Jugendamt, dass der Kläger ihm mitgeteilt habe, von

der Mutter geschlagen worden zu sein; das Jugendamt erhielt auch

ein entsprechendes ärztliches Attest. Daraufhin nahm das

Jugendamt den Kläger in Obhut und brachte den Kläger in einem

Kinderheim unter. Das Familiengericht übertrug dem Jugendamt das

Aufenthaltsbestimmungsrecht. Die Eltern widerriefen knapp drei

Wochen nach der Unterbringung ihre zunächst erteilte Zustimmung.

Knapp vier Monate später wurde der familiengerichtliche Beschluss

vorläufig ausgesetzt und der Kläger kehrte zu seiner Mutter zurück.

Nachfolgend hob das OLG im Sorgerechtsverfahren den Beschluss

auf und übertrug das Sorgerecht auf den Vater. Dort lebt der Kläger

seitdem.

Der Kläger begehrt Entschädigung wegen der erlittenen Trennung

von seinen Eltern.

Das Landgericht hatte die Klage abgewiesen. Die hiergegen

eingelegte Berufung des Klägers hatte vor dem OLG teilweise Erfolg.

Die Stadt als Trägerin des Jugendamtes wurde verurteilt, wegen

Verletzung seines allgemeinen Persönlichkeitsrechts an den Kläger

3.000 Euro zu zahlen und für künftige Schäden einzustehen.

Zur Begründung betonte das OLG zunächst, dass die anfängliche

Inobhutnahme keine schuldhafte Amtspflichtverletzung dargestellt

habe. Insbesondere sei nicht feststellbar, dass das Jugendamt den

Sachverhalt unzureichend ermittelt oder durch eine fehlerhafte

Antragsstellung die gerichtliche Entscheidung maßgeblich

beeinflusst habe. Darüber hinaus liege die Verantwortung für die

Entscheidung über das Aufenthaltsbestimmungsrecht allein beim

Familiengericht. Zum Zeitpunkt der Übertragung des

Aufenthaltsbestimmungsrechts auf das Jugendamt hätten die Eltern

der Übertragung auch zugestimmt.
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Pflichtwidrig habe aber die zuständige Mitarbeiterin des Jugendamtes

das Aufenthaltsbestimmungsrecht auch nach Ablauf einer kurzen

Zeitspanne weiterhin zugunsten einer Fremdunterbringung ausgeübt.

Die Fremdunterbringung eines Kindes aus Anlass eines tiefgreifenden

Elternkonfliktes sei nur dann gerechtfertigt, „wenn der permanente

Elternkonflikt das Kindeswohl in hohem Maße und mit hoher

Wahrscheinlichkeit gefährdet“. Zu berücksichtigen sei dabei stets der

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. „Die Folgen der Fremdunterbringung

dürften für das Kind nicht gravierender sein als die Folgen eines

Verbleibs in der Herkunftsfamilie“, stellte das OLG klar.

Hier könne die Inobhutnahme und Unterbringung in einem

Kinderheim abgesehen von einer kurzen Übergangszeit nicht damit

gerechtfertigt werden, dass der Kläger von seiner Mutter geschlagen

wurde. Der Gefahr erneuter Misshandlungen habe vielmehr dadurch

begegnet werden können, dass der Kläger bis zur endgültigen

Entscheidung über das Sorgerecht bei seinem Vater untergebracht

wurde. Ein solcher sofortiger Ortswechsel habe mit entsprechenden

Unterstützungsleistungen auch begleitet werden können.

Der heftige und langwierige Streit der Eltern über das Sorge- und

Umgangsrecht rechtfertige dagegen angesichts der mit der

Fremdunterbringung einhergehenden Belastungen nicht deren

Fortdauer. „Kindern, die in einem hochkonflikthaften Streit zwischen

den Elternteilen, die sie beide lieben, hineingezogen werden, sei nicht

damit gedient, dass sie mit der Folge einer nachhaltigen

Beeinträchtigung ihre Beziehung zu beiden Elternteilen außerhalb der

Familie untergebracht würden“, untermauerte das OLG dies unter

Verweis auf familiengerichtliche Rechtsprechung. Die ursprüngliche

Herausnahme aus der Familie sei lediglich als kurzfristige Maßnahme

veranlasst gewesen, in deren Verlauf eine Beruhigung eintreten sollte.

Eine längere, monatelange Trennung von den Eltern habe der Kläger

dagegen nicht als Entlastung von dem elterlichen Konflikt erleben

können, sondern als ungerechtfertigte Folge dessen, dass er sich über

die Misshandlungen durch seine Mutter beschwert habe.

OLG Frankfurt, Pressemitteilung vom 18.08.2023 zum Urteil 1 U 6/21

vom 27.07.2023

Familienpflegezeit: Keine Freistellung in

Blockphasen

Berufstätige können zur Pflege von Angehörigen bis zu 24 Monate

ihre Arbeitszeit verkürzen (auf mindestens 15 Stunden). Darauf

besteht in den meisten Fällen ein Rechtsanspruch. Kein

Rechtsanspruch besteht darauf, die Arbeitszeit in der Familienzeit zu

»blocken«, also teilweise voll und dann wieder gar nicht zu arbeiten.

So entschied das AG Bonn.

Wenn Erwerbstätige ihre Angehörigen pflegen und dafür

arbeitsrechtliche Ansprüche geltend machen möchten, macht es

ihnen der Gesetzgeber recht schwer, denn er hat mit zwei

verschiedenen Gesetzen und zwei verschiedenen Modellen ein

ziemliches Chaos geschaffen.

Da gibt es zunächst die sogenannte Pflegezeit: Für maximal sechs

Monate kann ein Arbeitnehmer für die Angehörigenpflege eine

Auszeit vom Job nehmen oder – wahlweise – auch bis zu sechs

Monate die Arbeitszeit verkürzen.

Für eine längere Zeit der Pflege – von bis zu 24 Monaten – kommt

nur die sogenannte Familienpflegezeit infrage. Diese ist als

Kombination von Teilzeitjob (mit mindestens 15 Wochenstunden)

und Pflege konzipiert. Eine Auszeit für die Pflege ist in diesem Modell

nicht vorgesehen. Der Haken dabei: Wer Angehörige pflegt, dessen

Tag ist vielfach durch Pflegetätigkeiten zerstückelt. Eine »normale«

Teilzeitarbeit ist hiermit mitunter kaum vereinbar.

Genau das brachte einen Berufskraftfahrer auf die Idee, die

Familienzeit ganz ähnlich wie die Altersteilzeit zu organisieren: als

Blockmodell, bei dem sich jeweils Phasen der Freistellung und

Vollzeitarbeit abwechselten.

Das AG Bonn befand, im Prinzip erfülle der Betroffene alle

Bedingungen für eine Bewilligung der Familienpflegezeit. Er wolle

seine Mutter pflegen, also eine nahe Angehörige. Zudem sei diese

bereits in Pflegegrad 2 eingruppiert. Sein Arbeitgeber habe mehr als

25 Beschäftigte. Also müsse die Familienpflegezeit bewilligt werden

– aber eben als Teilzeitmodell: Arbeitnehmer haben keinen

Rechtsanspruch darauf, dass eine Zeit der Pflege nach dem

Familienpflegezeit-Konzept ihnen im Blockmodell gewährt wird

(ArbG Bonn, Urteil vom 27.4.2022, Az. 4 Ca 2119/21).

Es spricht jedoch nichts dagegen, wenn Arbeitgeber und

Arbeitnehmer dies einvernehmlich regeln.
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